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Beschluss des Gemeinderates vom 24. Oktober 2023 

 

Gemeindepersonal 
Festsetzung des Soll-Stellenplans, exkl. APZ, auf 9'271.93 Stellenprozente 
per 1. Juli 2023 

Ausgangslage 
 

Der Gemeinderat legte mit Beschluss vom 15. April 2014 den Soll-Stellenplan für den Zeitraum 2015 bis 2018 

wie folgt fest (exkl. Lernende, Praktikantinnen/Praktikanten und Mitarbeitende in Ausbildung). 

 

 Stellenprozente 

Gemeindeverwaltung und Unterhaltsdienste 7'994.95 

Alters- und Pflegezentrum Breiti APZ 3'670.00 

Total 11'664.95 

 

Über die Schaffung, Erweiterung und Reduktion einzelner oder mehrerer Stellen wurden in der Zwischenzeit zahl-

reiche individuelle Gemeinderats- und Gemeindeversammlungs-Beschlüsse gefasst. 

 

Gemäss § 36 des Gesundheitsgesetzes vom 2. April 2007 muss jedes Heim jederzeit über das der Anzahl sowie 

der Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden entsprechende Fachpersonal verfügen. Die Pflege vor Ort muss über 

24 Stunden am Tag gewährleistet werden. Aus diesen Vorgaben resultiert ein verbindlich einzuhaltender Mindest-

stellenplan. Mit Beschluss vom 9. März 2022 koppelte der Gemeinderat den Stellenplan des APZ, Bereich Pflege, 

ab März 2022 an den kantonalen Mindeststellenplan und bewilligte gleichzeitig, nebst den Ressourcen für die 

5. Ferienwoche, zwei Stellen für die Sicherstellung einer guten Pflegequalität.  

 

 

Erwägungen 
 

Die in den vergangenen Jahren und Monaten erfolgten Stellenanpassungen erfolgten aufgrund zusätzlicher, kom-

plexer gewordener oder gesetzlich vorgegebener Aufgaben. Es ist angezeigt, nach acht Jahren, auch als Basis für 

die künftige Nachführung, wieder einen Beschluss über den gesamten Stellenplan zu fassen. 

 

Über den Stellenplan für das Alters- und Pflegezentrum Breiti APZ ist wegen der dynamischen Entwicklung auf-

grund des kantonalen Mindeststellenplans separat Beschluss zu fassen. 
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Nachfolgend wird die Entwicklung des Soll-Stellenplans, exkl. APZ, seit dem Jahr 2015 aufgezeigt: 
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Übersicht über die wesentlichsten Stellenplan-Anpassungen seit 2015: 

 

Jahr Betroffene Stellen, Bereiche und Leistungsgruppen 

2016 + Schulpsychologischer Dienst 

2017 + Asylwesen, Hauswartung Chrüzacher, Schulsozialarbeit Chrüzacher, Kläranlagenwartung, Polizei 

-  HR 

2018 + Pflegekoordination 

2019 -- 

2020 + Bestattungen/Einbürgerungen, Betreibungsamt, Schulpsychologischer Dienst, Sozialräumliche 

   Jugendarbeit 

2021 + Soziale Hilfe und Beratung 

-  Schulleitungsassistenz neu bei der Schule 

2022 + Erwerbsberatung, Schulsozialarbeit, Schulpsychologischer Dienst, Schulverwaltung 

2023 + Administration Soziales, Asylwesen, Hauswartung Verwaltungsliegenschaften, HR, Kanzlei, 

   Liegenschaftenbewirtschaftung, Erwerbsberatung, Pflegekoordination 

 

Aus der vorstehend dargestellten Entwicklung geht hervor, dass der Soll-Stellenplan, exkl. APZ und Auszubildende, 

in der Zeit vom 1. Januar 2015 bis am 30. Juni 2023 aufgrund der vom Gemeinderat und der Gemeindeversamm-

lung gefassten Beschlüsse von 7'994.95 auf 9'271.93 Stellenprozente zugenommen hat. Diese Erhöhung um 

1'276.98 Stellenprozenten entspricht 12,77 Vollzeitstellen. Das durchschnittliche Pensum eines Mitarbeitenden 

der Gemeindeverwaltung Bassersdorf, exkl. APZ und Auszubildende, lag per 1. Juli 2023 bei rund 82 %. 

Der Gemeinderat beschliesst: 

1. Der Soll-Stellenplan, exkl. Alters- und Pflegezentrum Breiti APZ und Auszubildende, wird per 1. Juli 2023 auf 
9'271.93 Stellenprozente festgelegt. Darin inbegriffen sind 147 Stellenprozente für den Stellenpool. 

2. Die Nachführung des Soll-Stellenplans ist künftig in allen Beschlüssen mit Auswirkungen auf den Stellenplan 
festzuhalten und aufzuzeigen. 

3. Die Verwendung des Stellenpools fällt weiterhin in die Zuständigkeit der Geschäftsleitung. 

4. Die APZ-Leitung wird beauftragt, zuhanden des Gemeinderates einen separaten Antrag für die Beschluss-
fassung über den Soll-Stellenplan für das APZ zu stellen. 

5. Über den jeweils aktuellen Soll-Stellenplan und dessen prognostizierte Entwicklung wird im Sinne von Art. 8 
GO weiterhin an den Budget-Gemeindeversammlungen informiert. 
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Mitteilung an (elektronisch): 

_ RGPK 

_ Geschäftsleitung 

_ Leitung APZ 

_ HR/LB 

_ Akten (Original) 

Beilagen: 

_ Stellenplan – Übersicht per 1. Juli 2023 

_ Entwicklung Stellenpool seit dem 1. Januar 2015 

_ GRB 2014-045 vom 15. April 2014 betr. globalem, plafoniertem Stellenplan 2015 – 2018 

_ GRB 2022-036 vom 9. März 2022 betr. Koppelung des APZ-Stellenplans, Bereich Pflege, an den Mindest-

stellenplan des Kantons 

Gemeinderat Bassersdorf 

Christian Pfaller Christian Pleisch 

Gemeindepräsident Verwaltungsdirektor 

Für Rückfragen ist zuständig: 

Christian Pfaller, christian.pfaller@bassersdorf.ch 


